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Satzung über die 5. Änderung zum 
Bebauungsplan Nr. 3 „Eldeaue“ Ortsteil Heiddorf  

 
Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange und nach öffentlicher Auslegung 
  

Stand: Gemeindevertretersitzung am 14. Juli 2022 

1.    Landkreis Ludwigslust 

1.1  FD 33 - Bürgerservice / Straßenverkehr 

Die Erschließung der hinteren Baugrundstücke erfolgt über einen privaten Wohn-
weg und ist, auf Grund der äußerst geringen Verkehrsbelastung, als Mischfläche für 
alle Verkehrsteilnehmer ausgelegt. Entsprechend RASt 06 Tabelle 16  kann eine 
schmale Zweirichtungsfahrbahn in einer Abschnittlänge von ca. 50 m eine Fahr-
bahnbreite von 3,5 m und in Ausnahmefällen 3,0 m aufweisen. Die Abschnittlänge 
beträgt im Plangebiet 60 m.  
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Besucherparkplätzen sind tragbaren Umfang auf den Baugrundstücken vorzuhalten. 
Die Abgrenzung als Privatweg soll durch eine entsprechende Beschilderung erfolgen. 
Der Lkw- Lieferverkehr erfolgt bis zur öffentlichen Straße „Eldeaue“. Für Weitertrans-
port hat der jeweilige Grundstückseigentümer selbst Sorge zu tragen. 

Der vorherige Textpassus wird in der Begründung zur Satzung aufgenommen. 

1.2  FD 38 - Brand- und Katstrophenschutz 

Keine Bedenken. 

1.3  FD 53 - Gesundheit 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Es wird folgender Hinweis gegeben: 
„Bei Neuverlegung bzw. Erweiterung von Trinkwasserleitungen ist zur Sicherstel-
lung einer einwandfreien bakteriologischen Beschaffenheit des Trinkwassers vor 
Inbetriebnahme eine amtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität erforderlich. 
Die Untersuchung der Wasserproben hat am Landesgesundheitsamt Mecklen-
burg- Vorpommern Außenstelle Schwerin zu erfolgen. Ein Termin zur Probenent-
nahme ist mit dem FD Gesundheit zu vereinbaren. Die gesetzliche Grundlage für 
die Trinkwasseruntersuchung bildet die Trinkwasserverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 
der Fünften Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 
22.09.2021 (BGBl. I S. 4343) geändert worden ist.“ 

Der Hinweis wird in der Begründung zur Satzung aufgenommen. 
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1.4  FD 60 - Regionalmanagement und Kreisentwicklung 

Keine Anregungen und Bedenken. 

1.5  FD 62 - Vermessung und Geoinformation 

Keine Einwände. Das Flurstück 136/20 existiert nicht mehr. Es wurde zerlegt in 
136/93, 136/94, 136/95 und 136/96. In der Planzeichung werden diese Anga-
ben zu den Flurstücken ergänzt und eingearbeitet. 

1.6  FD 63 - Bauordnung 
Denkmalschutz 

1. Baudenkmalpflegerischer Aspekt 

Es sind keine Baudenkmale vorhanden. 

2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt 

Es sind keine Baudenkmale vorhanden. Es wird folgender Hinweis gegeben: 
„Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denk-
malschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht be-
steht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie zu-
fällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf 
Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach ei-
ner Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des 
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Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung 
des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).“ 

Der Hinweis wird in der Begründung zur Satzung aufgenommen. 

Bauleitplanung/ Bauordnung 

Die Angabe in der Begründung im Punkt 3.1 und auf der Planzeichnung werden in 
Einklang bringen/ werden prüft und werden berichtigt.  

Die Bemaßung auf der Planzeichnung wird auf Vollständigkeit geprüft und gege-
benenfalls ergänzt. 

Der Verfahrensvermerk Nr. 1 wird mit einem Hinweis entsprechend des Aufstel-
lungsverfahrens des Bebauungsplanes von einem einstufigen nach § 13 BauGB in 
ein zweistufiges Verfahren (Regelverfahren) ergänzt. 

Straßen und Tiefbau 
Straßenaufsicht 

Keine Einwände oder  Bedenken 
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2.8  FD 68 – Natur, Wasser, Boden 
Naturschutz 
Stellungnahme zur Eingriffsregelung 

Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Der Punkt 3 des Textteil wird wie folgt korrigiert und ergänzt: 
„Vorhandene Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Beim Abgang einzelner Bepflan-
zungen ist für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Die naturnahe Feldhecke entlang 
der Theodor-Körner-Straße am östlichen Rand der Flurstücke, wird als "zu erhal-
ten" gekennzeichnen und festgesetzt. Die Grundstückserschließung erfolgt über 
die geplante private Verkehrsfläche (Anliegerstraße) sowie von der Straße 
"Eldeaue" aus zu erfolgen. Jegliche Baustelleneinrichtungen, Materiallagerplätze, 
das Abstellen von Baufahrzeugen usw. sind nicht in den Wurzelbereichen der Ge-
hölze des Biotops festzulegen.“ 

 

Stellungnahme zum speziellen Artenschutz 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken bei Umsetzung des 
Vorhabens, insofern die aufgeführten Punkte im Textteil B umgesetzt werden. 
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Wasser und Boden 

Abwasser 

Keine grundsätzlichen Bedenken und Einwände. 

Hochwasserschutz- Nachforderung 

Der bestehende Hochwasserschutz wird durch die Änderung nicht beeinträchtigt.  
Das Plangebiet liegt, wie auch die bisher vorhandene Bebauung, im Überschwem-
mungsgebiet der Elbe von einem Hochwasserereignis HW 100. Bei Hochwasser ist 
mit erhöhten Grundwasserständen zu rechnen. Bei einem Versagen der Deiche 
wird das Gebiet gegebenenfalls überschwemmt. 
Das mit dem Hochwasser verbundene Risiko wird durch die Bauherren selbst ge-
tragen. Ebenso die zumutbaren Vorsorgemaßnahmen vor nachteiligen Hochwas-
serfolgen und zur Schadensminimierung. 

Dieser Textpassus wird in der Begründung zur Satzung aufgenommen. 
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1.8  FD 70 – Abfallwirtschaft 

Keine Einwände und Bedenken. 

Die Abfalltonnen, der hinteren am Wohnweg gelegenen Baugrundstücke sind durch 
die Bewohner zu Abholung selbst bis an die Erschließungsstraße „Eldeaue“ zu 
transportieren. 

Dies wird in der Begründung zur Satzung aufgenommen. 
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2.    Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Im „Änderungsgebiet“ sind maximal 8 Baugrundstücke mit 8 Wohneinheiten ge-
plant. Dies wird im Textteil wie folgt ausgenommen: 

„Im Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Eldeaue“ sind 
maximal 8 Wohneinheiten zulässig“. 

Dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg wird ein 
Exemplar der rechtskräftigen Satzung zur Übernahme in das Raumordnungskatas-
ter übersandt 
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4.    Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg  

4.1. Landwirtschaft/ EU- Förderangelegenheiten  

Keine Bedenken und Anregungen. 

4.2. Integrierte ländliche Entwicklung 

Keine Bedenken und Anregungen. 

4.3. Naturschutz, Wasser, Boden 

4.3.1. Naturschutz 

Belange nicht betroffen. 
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4.3.2. Wasser 

Abwägung zur Stellungnahme aus 2021 ist weiterhin gültig: 
Zum Hochwasserschutz wird in die Begründung folgender Passus aufgenommen: 
„Das Plangebiet befindet sich im potentiell überschwemmungsgefährdeten Gebiet 
der Müritz- Elde- Wasserstraße (MEW). Das mit dem Hochwasser verbundene 
Risiko ist durch den Bauherren selbst zu tragen. Die Gemeinde übernimmt keiner-
lei Haftung für Hochwasserschäden. Die Bauherren haben im Rahmen des ihnen 
Möglichen und Zumutbaren geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadenminimierung anzupassen. 

4.3.3. Boden 

Die Hinweise werden bei der weiteren Planung und bei der Durchführung der 
Baumaßnahmen beachtet. 

4.4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft  

In der Begründung wird folgender Passus aufgenommen: „Im Planungsbereich 
und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung befinden sich eine Anlage 
zum Halten von Schweinen/Biogasanlage/BHKW ein Schießstand und die Neu 
Kaliß Spezialpapier GmbH zur Herstellung von Papier. Diese Anlagen haben Be-
standsschutz.“ 
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6.   Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg- Vorpommern 

In dem Bereich des Plangebietes sind keine Festpunkte der amtlichen geodäti-
schen Grundnetze des Landes Mecklenburg- Vorpommern vorhanden. 
Das Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte der amtlichen 
geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze wird dennoch bei weiterführenden 
Planungen und bei der Bauausführung beachtet. 
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8.   50 Hertz 

Es sind im Plangebiet derzeit keine Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH vor-
handen und auch in nächster Zeit nicht geplant. 
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10.   WEMAG AG 

Die WEMAG AG hat in der beantragten Fristverlängerung keine Stellungnahme 
abgegeben. Der Email zur Fristverlängerung waren als Anlagen Bestandspläne mit 
Legende, sowie ein „Merkheft für Baufachleute“ und eine „Schutzanweisung für 
Versorgungsleitungen und –anlagen der WEMAG Netz GmbH (WNG) beigefügt. 
 
Das Merkheft und die Schutzanweisung werden bei weiterführenden Planungen 
und der Bauausführung für die Erschließung beachtet. 
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11.   HanseWerk AG 

Im Planbereich sind  Versorgungsleitungen der HanseGas GmbH vorhanden. 
Der Stellungnahme sind Pläne mit den Energieleitungen, sowie das „Merkblatt 
zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ der HansGas GmbH bei-
gefügt. 
Die Hinweise der Stellungnahme und das Merkblatt „Schutz von Versorgungslei-
tungen bei Bauarbeiten“ werden bei weiterführenden Planungen und der Bauaus-
führung beachtet. 
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12.    Deutsche Telekom GmbH 

Gegen die Planung bestehen seitens der Deutschen Telekom GmbH keine Ein-
wände. 
Im Planbereich sind  Telekommunikationslinien der Telekom vorhanden. Be-
standspläne sind der Stellungnahme beigefügt, aber nicht zur Weitergabe an Drit-
ter bestimmt. 
Die Hinweise der Stellungnahme zur koordinierten Erschließung des Baugebietes 
werden bei weiterführenden Planungen und der Bauausführung beachtet. 
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13.  Vodafone GmbH/ Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Im Plangebiet sind keine Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH vorhan-
den und derzeit auch nicht geplant. Durch die Vodafone GmbH werden keine Ein-
wände geltend gemacht. 
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